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Betreff: 
 
1. Änderung (vereinfachte Änderung) des Bebauungsplanes Nr. 222 "Kohrweg" im Stadtteil Kaan-Marienborn; 
hier: - Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
       - Abwägung der Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger 
       - Beschluss der 1. Änderung (vereinfachte Änderung) des Bebauungsplanes Nr. 222          "Kohrweg" als Satzung nebst 
Begründung 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die beteiligten Träger öffentlicher Belange keine Einwände gegen die 

Bebauungsplanänderung erheben. 
 
2. Die im Rahmen der Bürgerbeteiligung gemäß § 13 Nr. 3 vorgebrachten Anregungen zur Bebauungsplanänderung 

werden gemäß der als Anlage 1 zur Vorlage beigefügten Stellungnahmen 1 - 2 (Abwägung) behandelt. Die Anlage ist 
Bestandteil der Beschlussfassung. 

 
3. Die 1. Änderung (vereinfachte Änderung) des Bebauungsplanes Nr. 222 "Kohrweg" (Anlage 2 der Vorlage) wird gemäß 

§ 10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
4. Die Begründung zur 1. Änderung (vereinfachte Änderung) des Bebauungsplanes Nr. 222 "Kohrweg" wird laut Anlage 3 

zur Vorlage beschlossen. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




